
 
 
 

Hinweise  
 

zum Verbrennen von Strohschwaden im Gebiet der Gemeinde Anröchte 
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Nur wenn eine Verwertung der pflanzlichen Abfälle entsprechend der abfallrechtlichen 
Vorgaben nicht möglich ist, kommt eine Beseitigung durch Verbrennen in Betracht. 
 
Das Verbrennen der pflanzlichen Abfälle ist mindestens 4 Stunden vor dem vorgesehenen 
Verbrennungstermin dem Ordnungsamt der Gemeinde Anröchte unter Angabe der Menge, 
des genauen Ortes und der Uhrzeit sowie Angaben zur telefonischen Erreichbarkeit 
anzuzeigen, damit die Kreisleitstelle informiert werden kann. Die Anzeige soll jedoch – sofern 
möglich und vertretbar – bereits zwei Tage vor dem beabsichtigten Verbrennungstermin 
erfolgen.  
 
Auf dem jeweiligen Grundstück darf nur montags bis samstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
19.00 Uhr verbrannt werden. An Sonn- und Feiertagen darf nicht verbrannt werden. Pro Tag 
ist ein Verbrennungsvorgang von höchstens 4 Stunden zulässig.  
 
Die nach EU-Prämienrecht erforderliche Ausnahmegenehmigung im Rahmen von Cross-
Compliance ist weiterhin beim Geschäftsführer der Kreisstelle als Landesbeauftragter im 
Kreis Soest zu beantragen.  
 
 
 
II. Verbrennen von Strohschwaden  
 
Das Verbrennen von Strohschwaden ist zulässig, wenn das Stroh ansonsten im Rahmen der 
Bewirtschaftung nicht verwertet werden kann. Das kann der Fall sein, wenn das Stroh z. B. 
wegen Verderb, insbesondere wegen Schadpilzbefall nach längeren Regenperioden nicht 
verwertet werden kann und eine Einarbeitung aus Fruchtfolgegründen bzw. wegen zu 
geringem „Umsetzungsvermögen" des Bodens nicht möglich ist. Das Verbrennen der 
Strohschwaden soll – sofern möglich und vertretbar – umgehend nach dem Erntevorgang 
erfolgen.  
 
In einem solchen Fall ist das Verbrennen so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch 
Rauchentwicklung, nicht eintreten können und ein Übergreifen des Feuers durch 
Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug über den Verbrennungsort hinaus 
verhindert wird. Dabei sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen: 
 
Das Stroh muss zu Schwaden zusammengefasst werden. Zwischen den einzelnen  
Schwaden ist ein Abstand von mindestens 2 m freizuhalten. 
 



 
Als Mindestabstand sind einzuhalten: 
 

a. 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden,  
b. 25 m von sonstigen baulichen Anlagen,  
c. 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,  
d. 100 m von Wäldern,  
e. 25 m von Wallhecken und Windschutzstreifen, Feldgehölzen und Gebüschen, 
f. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 

 
Stoppelfelder sind allseitig durch einen 5 m breiten bearbeiteten Schutzstreifen zu sichern, 
es sei denn, sie grenzen an Hackfrucht- oder umgebrochene Ackerflächen. Größere 
Stoppelfelder sind durch 5 m breite Schutzstreifen in höchstens 3 ha große Flächen 
aufzuteilen. 
 
Wallhecken, Windschutzstreifen, Feldgehölze und Gebüsche sind durch einen 10 m breiten 
Schutzstreifen zu schützen.  
 
Das Stroh muss trocken sein. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte 
oder andere Abfälle dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt 
werden. 
 
Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem 
starken Wind unverzüglich zu löschen. 
 
Es ist sicherzustellen, dass nicht mehr als drei Schwaden gleichzeitig abgebrannt werden 
und keine größere Fläche Feuer fängt. 
 
Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu beaufsichtigen. 
Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind. 
 
Die Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten. 
 
 
 
III. Ordnungswidriges Verhalten  
 

 Verstöße gegen die Vorgaben können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
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